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Erster Teil

Koordinaten des internationalen Planungsrechts





§ 1 Räumliche Nutzungen im Prozess der
Internationalisierung

I. Technische Entwicklung und Globalisierung

Mensch sein bedeutet RaumundUmwelt zu gestalten.Mittlerweile ist derMensch
zu einem „geologischen Faktor“ geworden.1 In zunehmendem Maße, so formu-
liert der Bonner Geograph Eckart Ehlers, werde „der Naturordnung, der Physis,
das menschliche Gesetz, der Nomos, entgegengesetzt“.2 Katastrophisch mutet in-
soweit das Szenario des Raumwissenschaftlers Kurt Gielgen an, der am Horizont
der Zeit eine zentralistische globale Raumordnung zeichnet, die infolge des Kli-
mawandels bestimmt ist von rigiden Bevölkerungs-, Nahrungs- und Ressourcen-
kontingenten.3 Deutlich zuversichtlicher beschreibt dagegen der Trend- und Zu-
kunftsforscher Matthias Horx Urbanisierung, technische Entwicklung und Glo-
balisierung als Megatrends eines soeben erst begonnenen Anthropozäns, deren
graduelle, evolutionäre und rekursive Prozesse zwar zeitweise zu heftigen gesell-
schaftlichen und ökologischen Verwerfungen führten, in Querschnitt und Summe
aber eine stetige Verbesserung aller Lebensumstände bedeuteten.4

Zu welchem Ergebnis der Blick in die Glaskugel auch führen mag, sicher ist
bereits heute, dass der Mensch die Erde unumkehrbar formt:5 Neben einem expo-
nentiellen Wachstum in Urbanisierung und Talsperrenbau6 reicht die energetisch-
technische Entwicklung bereits so weit durch Praktiken wie dem Mountaintop-
Removal-Mining ganze Bergketten in Hochebenen umzuformen7 und selbst fu-
turistisch erscheinende Eingriffe in die gesamte Ökosystematik der Erde wer-

1 Dieses Phänomen wird z.T. als Zeitalter des Anthropozän bezeichnet. Erstmals wohl
Crutzen, Nature 415 (2002), S. 23; aus der überbordenden Literatur vgl. zunächst den
Überblick vonGebhardt, Heidelberger Jahrbücher Online 1 (2016), S. 28–42; in monogra-
phischer Form Ehlers, Das Anthropozän: Die Erde im Zeitalter des Menschen; zum An-
thropozän als zukunftsgerichtetes, ethisches Konzept Kersten, Das Anthropozän-Konzept;
heftige sozialökonomische Kritik bei Altvater, Emanzipation 2013, S. 71–88.

2 Ehlers, Das Anthropozän: Die Erde im Zeitalter des Menschen, S. 14.
3 Gilgen, Der globale Kontrakt – Raumplanung zwischen Utopie und Horrorvision, Ein

Science-Fiction Roman, S. 152 ff.
4 Horx, Das Megatrend-Prinzip: Wie die Welt von morgen entsteht, S. 46 ff., 87 ff.,

147 ff., 173 ff.
5 Foley u. a., Science 309 (2005), S. 570–574.
6 Gebhardt, Heidelberger Jahrbücher Online 1 (2016), S. 28–42 (33 f.).
7 Genauer dazu auf S. 103 ff.
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den als Geoengineering wissenschaftlich debattiert.8 Namentlich im Infrastruk-
turwesen reichen sich räumliche Planung und Globalisierung9 auf besondereWei-
se die Hand: Die wechselbezügliche Gemengelage aus technischer Entwicklung
und internationaler Vernetzung und Arbeitsteilung unter der Freihandelshypothe-
se erzeugt weltumspannende Verkehrs- und Migrationsströme und erfordert In-
frastrukturnetze nie dagewesener Skalierung,10 erst jüngst veranschaulicht durch
die Fertigstellung der Erweiterung des Panamakanals.11 Überhaupt ist die Ver-
kehrsinfrastruktur in ihrer ökonomischen Bedeutung wohl kaum zu überschätzen,
weshalb ihr Ausbau auch Dreh- und Angelpunkt des europäischen Binnenmark-
tes ist.12 Das zugleich auf allen Ebenen der Wertschöpfung bestehende Streben
nach nicht-fossilen Optionen der Energieerzeugung verlagert dabei Nutzungskon-
flikte großflächig in ländliche Räume (Windräder und Biomasseanbau) und führt
zu neuen Verknüpfungen zwischen globalen Räumen (Stromtransporte zwischen
windigem, wasserreichem Norden und sonnigem Süden).13 Dabei erfordert die
Umstellung auf reproduzierbare, aber nur eingeschränkt speicherbare Optionen
der Stromerzeugung schon aus technischen Gründen eine rasante Ausweitung
grenzüberschreitender Übertragungsnetze, um Über- und Unterkapazitäten aus-
zugleichen und Grundlast zu sichern.14 Da eine vollständige Dekarbonisierung
wohl bis auf Weiteres Zukunftsmusik bleiben wird, werden zugleich seit der Jahr-
tausendwende zahlreiche Pipelines interkontinentaler Dimension geplant und rea-
lisiert, vor allem um eurasische Gasreserven nach Europa zu transportieren.15
Nachdem 2011 mit der Nord Stream-Pipeline die erste Direktverbindung von
Russland durch die Ostsee in die Bundesrepublik Deutschland in Betrieb genom-

8 Vgl. etwa Boyd, Geoengineering; Gebhardt, Heidelberger Jahrbücher Online 1
(2016), S. 28–42 (31 ff.); Proelß, JZ 2011, S. 495–503.

9 Der Begriff der Globalisierung findet in der rechtlichen Praxis keine Anwendung und
ist bisher kein Rechtsbegriff, sondern ein faktisches Phänomen.Manmag sie definieren als
die signifikant zunehmende Vernetzung gesellschaftlicher Akteure ohne Rücksicht auf ih-
ren räumlichen Aufenthaltsort, so m.w.N. Ruffert, Die Globalisierung als Herausforderung
an das öffentliche Recht, S. 11.

10 Schmitz, Revolutionen der Erreichbarkeit, S. 13 ff., 27 ff., 169 ff.; Hobe, AVR 37
(1999), S. 253–282 (254 ff.); zum Begriff der Infrastruktur siehe Dörr, VVDStRL 73
(2014), S. 323–362 (325 ff.).

11 Dazu ausführlich S. 45 ff.
12 Europäische Kommission, Weißbuch – Fahrplan zu einem einheitlichen europäi-

schen Verkehrsraum, passim.
13 Beckmann u. a., Räumliche Implikationen der Energiewende – Positionspapier,

S. 5 ff.
14 SRU, Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung – Sondergutachten, S. 295 ff.
15 Vergleiche die Übersichten der Anhänge 1 bis 11 bei Sibold, Russlands Energiebe-

ziehungen in Eurasien, S. 57 ff.
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men worden war, einer Pipeline etwa der Länge des Rheins,16 begannen schon in
demselben Jahr die Planungen für den Bau einer weiteren russisch-deutschen Ver-
bindung.17 Derartige Projekte ziehen, etwa wegen der Umgehung der zentralasia-
tischen und osteuropäischen Staaten, erhebliche Kritik auf sich18 und verdeutli-
chen, dass besonders Infrastrukturplanungen internationaler Größenordnung von
enormer politischer Relevanz sind: Die Investitionskosten gehen regelmäßig in
die Milliarden, und die Infrastruktursysteme sind Rückgrat der Energiesicherheit
und daher bedeutsamer Gegenstand geopolitischer Einflussnahme.19 Mit der glo-
balen Verbreitung des Internets ist dieser Trend des Ausbaus der Infrastrukturnet-
ze nochmals potenziert für Telekommunikationskabel zu verzeichnen, die insbe-
sondere für die Finanzwirtschaft zentrale Bedeutung erlangt haben.20 Sicher ist
somit: Raumplanung ist zu einer internationalen Aufgabe geworden.21

II. Ambivalenz zwischen Umweltbelastung und Umweltschutz

Diese genannten infrastrukturellen Superlative führen zugleich zu erheblichen
Verlusten an raumbezogener Lebensqualität – beispielsweise durch Fluglärm22

– und zur Beeinträchtigung des gesamten Naturhaushaltes, sodass Summe und
Intensität umweltmedialer Belastungen auch die problematischen Seiten der me-
taphorischen „Schrumpfung des Raumes“ vergegenwärtigen. Namentlich das sys-
tematische Zurückdrängen urwüchsiger, so nicht wieder herstellbarer Ökosyste-
me23 ist dabei Charakteristikum einer „Weltgesellschaft des antizipierten Ver-
schwindens“24. Je weniger sich raumbezogenes Verhalten an Staatsgrenzen ori-
entiert, umso bedeutsamer ist es, dass auch die Naturschutzpolitik danach strebt,

16 Vgl. etwa die unternehmenseigene Aufstellungen der Daten bei Nord Stream AG,
Das Nord Stream Pipeline-Projekt – Fact Sheet 2017; ders., Nord Stream by Numbers –
Fact Sheet 2013.

17 Vgl. Nord Stream 2 AG, Das Nord Stream 2 Pipeline-Projekt – Fact Sheet 2018.
18 Ausführlich Sibold, Russlands Energiebeziehungen in Eurasien, S. 7 ff., 12 ff.
19 Vgl.Wiese, Grenzüberschreitende Landrohrleitungen und seeverlegte Rohrleitungen

im Völkerrecht, S. 46 ff., 58 ff.; Wolf, Unterseeische Rohrleitungen und Meeresumwelt-
schutz, S. 23 ff.

20 Seit der ersten Verlegung eines transatlantischen Glasfaserkabels im Jahr 1988 wur-
den seit einem Vierteljahrhundert jährlich durchschnittlich 50 000 km allein unterseeischer
Glasfaserkabel verlegt und selbst transarktische Verbindungen zwischen London und To-
kio sind in Planung; UN-General Assembly, World Ocean Assessment I, Chapter 19, S.
1 f.m.w.N.

21 Winkler, Raum und Recht, S. 28.
22 SRU, Fluglärm reduzieren – Reformbedarf bei der Planung von Flughäfen und Flug-

routen, S. 33 ff.
23 Siehe etwa zur großflächigen Primärwaldrodung der letzten 25 Jahre den differen-

zierten Rückblick der FAO, Global Forest Resources Assessment 2015, S. 2 ff.
24 Kersten, Das Anthropozän-Konzept, S. 13.
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die aus dieser Perspektive willkürlich gezogenen Staatsgrenzen zu überwinden.25
Diese ambivalente Stellung räumlicher Planung im Dreieck zwischen sozial-öko-
nomischer Bedeutung, Umweltbelastung und Umweltschutz findet ihren rechts-
politischen Ausdruck nicht zuletzt in den Forderungen nach integrativ angelegter
„nachhaltiger Entwicklung“.26 Dass die holistische Betrachtung menschlicher Ak-
tivität jedoch letztlich ein Ideal bleibt, zeigt sich beispielhaft an Megaprojekten
wie der kanadischen René-Levasseur-Insel, der wohl größten künstlich erzeug-
ten Insel der Welt: Die Aufstauung des Rivière Manicouagan durch die Daniel-
Johnson-Talsperre (1957) verinselte den Zentralberg des Einschlagkraters Mani-
couagan (ca. 2000 km2), der nunmehr von einem der größten – als Trinkwasser-
reservoir dienenden – Stauseen umgeben ist. Durch die Aufstauung wurden Tä-
ler geflutet sowie Lebensräume zerstört und zerschnitten. Allerdings wurden über
beinahe ein Viertel der Insel – etwa die Fläche der Stadt Köln – zwei Naturreserva-
te errichtet, um seltene und für das (heutige) Seebett charakteristische geologische
Formationen zu schützen.27 Die zwei an der Staumauer positionierten Wasser-
kraftwerke verzeichnen eine zusammengefasste installierte Gesamtleistung von
über 2,5GW, wobei die installierte Leistung ausWasserkraft in Deutschland 2018
insgesamt lediglich rund 5,5GW betrug.28

III. Erfordernis internationaler Koordination

Die beschriebenen durch das Merkmal der „Zunahme“29 gekennzeichneten Ent-
wicklungen haben heftige Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen30
und bringen auch die Flexibilität der hergebrachten Methoden und Instrumente
der Raumplanung an ihre Grenzen.31 Überregionale und globale Interdependen-
zen erfordern und erzeugen auf breiter Linie die rechtlich gerahmte Kooperati-

25 Vgl. nur die Erwägungsgründe 4 bis 6 der Convention on the Conservation of Mi-
gratory Species of Wild Animals (CMS), Bonner Übereinkommen zur Erhaltung der wan-
dernden Wildlebenden Tierarten von 1979, BGBl. II Nr. 22 S. 569 ff.

26 Bode, Der Planungsgrundsatz der nachhaltigen Raumentwicklung, S. 35 ff.; Appel,
Staatliche Zukunfts- und Entwicklungsvorsorge, S. 34 ff., 44 ff.

27 Allerdings hatte die UNESCO 1972 gefordert die gesamte Insel zum Reservat zu er-
klären. Vgl. Gazette Officielle du Quebec, December 17, 2003, Vol. 135, No. 51 – Natural
Heritage Conservation Act, S. 3495 ff.;Gouvernement du Quebec, Reserve de biodiversite
de la Meteorite – Conservation Plan, S. 2.

28 Vgl. Hydro-Quebec, Hydroelectric Generating Stations as at January 1st, 2018;
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, Installierte Netto-Leistung zur Stromerzeu-
gung in Deutschland.

29 Kahl, Rechts- und Sachkontrolle in grenzüberschreitenden Sachverhalten, in: Isen-
see/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, S. 1091–1144, 1092.

30 Hobe, AVR 37 (1999), S. 253–282 (255 ff.).
31 Ritter/Wolf, Warum ein Handbuch zu Methoden und Instrumenten der räumlichen

Planung?, in: ARL (Hrsg.), Methoden und Instrumente räumlicher Planung, S. 1–5, 2.
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on hoheitlicher Akteure zur Mehrung der internationalen Wohlfahrt (Internatio-
nalisierung).32 Dies führt im Einzelfall so weit, dass ursprünglich funktionelle
überstaatliche Organisationen wie die Europäische Union ein steigendes Raumbe-
wusstsein zeigen, und diesmit zwar rechtlich unverbindlichen, aber dennochwirk-
mächtigen finanziellen Steuerungsimpulsen Einfluss auf die räumliche Entwick-
lung nehmen.33 In diesem Prozess erreichen die Verlagerungen hoheitlicher Ge-
walt auf zwischenstaatliche Ebenen und die Verflechtungen mit der ökonomisch
und ökologisch motivierten Zivilgesellschaft (Multinationale Unternehmen und
Nichtregierungsorganisationen) neue Dimensionen.34 Dies wird zunehmend da-
hingehend beschrieben, dass die internationale Gesellschaft in ein dynamisches
und dezentrales Geflecht globaler Governance eingebunden sei, das die bishe-
rigen Vorstellungen hoheitlicher Steuerungsmöglichkeiten ins Wanken bringe.35
Jedenfalls sind die internationalen Kooperationsbemühungen keine altruistisch
motivierte Harmonie,36 sondern meist nüchterne Umsetzung gesellschaftlicher
Interessen.37 In Anbetracht dieser beinahe paradoxen globalen Ausweitung mit

32 Kment, Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln, S. 65 ff.; Wolfrum, Internatio-
nal Law of Cooperation, in: Wolfrum (Hrsg.), MPEPIL-Online, Rn. 2; Tietje, Internatio-
nalisiertes Verwaltungshandeln, S. 165; die Verwendung dieser vielbehandelten Begriff-
lichkeit ist in der Literatur durchaus variabel; vgl. nur etwa m.w.N. Möllers/Voßkuhle/
Walter, Internationales Verwaltungsrecht; Niedobitek, Das Recht der grenzüberschreiten-
den Verträge; Ohler, Die Kollisionsordnung des allgemeinen Verwaltungsrechts: Struk-
turen des deutschen internationalen Verwaltungsrechts; Schmidt-Assmann, Der Staat 45
(2006), S. 315–338; Wolfrum, Ansätze eines allgemeinen Verwaltungsrechts im interna-
tionalen Umweltrecht, in: Trute u. a. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht – zur Tragfä-
higkeit eines Konzepts, 665 ff.; Menzel, Internationales Öffentliches Recht: Verfassungs-
und Verwaltungsgrenzrecht in Zeiten offener Staatlichkeit;Kahl, Rechts- und Sachkontrol-
le in grenzüberschreitenden Sachverhalten, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des
Staatsrechts, S. 1091–1144; aus einem rechtsgebietsübergreifenden Blickwinkel Calliess,
Transnationales Recht.

33 Gatawis, UPR 2002, S. 263–270 (263 ff.); Ritter, ZSE 2003, S. 240–250 (240 ff.);
Battis/Kersten, EuR 2009, S. 3–23 (3 ff.).

34 Hobe, AVR 37 (1999), S. 253–282 (261 ff.); Kment, Grenzüberschreitendes Verwal-
tungshandeln, S. 12 ff., 49 ff.; das Phänomen als solches ist nicht neu, sondern vor allem
seine Ausmaßen, vgl. den Disput bei Koller, EJIL 23 (2012), S. 97–119; Bethlehem, EJIL
25 (2014), S. 9–24; Landauer, EJIL 25 (2014), S. 31–34.

35 Zu dieser eher soziologisch geprägten steuerungstheoretischen Perspektive, insbe-
sondere Walter, ZaöRV 76 (2016), S. 363–389; Tietje, Internationalisiertes Verwaltungs-
handeln, S. 164 ff.; Kahl, Rechts- und Sachkontrolle in grenzüberschreitenden Sachverhal-
ten, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, S. 1091–1144, 1098 ff.

36 Urlacher, International Relations as Negotiation, S. 1.
37 Das Recht reagiert auf Internationalisierungsentwicklungen, induziert sie aber auch

selbst, vgl. Ruffert, Die Globalisierung als Herausforderung an das öffentliche Recht,
S. 16 ff.
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gleichzeitiger lokaler Verdichtung der Akteursbeziehungen erscheint es damit um-
so erforderlicher, die im Raum aufeinander treffenden Interessen international zu
koordinieren.38

IV. Ergebnis und Ziel der Untersuchung

Raumbedeutsame Tätigkeiten sind in der Regel besonders (energie)aufwendige
und weitreichende Beeinflussungen der Umwelt durch den Menschen, die viel-
fach hoheitlicher Steuerung unterworfen sind und deren Kontext sich ebenfalls
internationalisiert. Ziel dieser Studie ist es, einen Beitrag zur Bewältigung der
hierdurch entstehenden Herausforderungen zu leisten. Hierzu soll die juristische
Perspektive auf räumliche Planungen im internationalen Kontext strukturiert wer-
den, um anerkannteWertmaßstäbe herauszuarbeiten und zweckmäßige Verfahren
transparenter zu machen. Hierbei geht es nicht um die Entwicklung neuer rechts-
politischer Forderungen, sondern darum räumliche Planungen in das bestehen-
de Geflecht der internationalen Rechtsbeziehungen einzubetten.39 Es werden im
Rahmen dieser Arbeit also die folgenden Fragen vertieft untersucht:

– Was ist räumliche Planung und auf welcher Grundlage kann sie einer interna-
tionalisierten rechtlichen Betrachtung unterworfen werden?

– Welche hoheitlichen Planungskompetenzen bestehen aus einer internationalen
Perspektive? Wer darf entscheiden, wo welche raumbedeutsame Tätigkeit
durchgeführt wird und auf welche Art und Weise?

– Welche internationalen Rechtspflichten binden die Hoheitsträger in der Aus-
übung ihrer Kompetenzen und internationalisieren die Planungsverfahren?Wel-
che Pflichten führen dazu, dass von einem Hoheitsträger räumlich geplant wer-
den muss bzw. raumbedeutsame Tätigkeiten Privater einer hoheitlichen Pla-
nung unterworfen werden müssen?

– Welche internationalen Planungsverfahren existieren und welchen Strukturen
folgen sie?

38 Foley u. a., Science 309 (2005), S. 570–574 (572 f.).
39 Dass bei der Bewertung insbesondere umweltpolitischer Zusammenhänge zu einem

gewissenMaße auch kulturelle Prägungen und Vorstellungen des Verfassers mit einfließen,
kann hierbei freilich nicht vermieden werden, da auch Völkerrechtswissenschaft – wie
jede Wissenschaft – in weiten Teilen ein Narrativ ist. Vgl. dazu die einzelnen Beiträge bei
Azzouni/Böschen/Reinhardt, Erzählung und Geltung, Wissenschaft zwischen Autorschaft
und Autorität; auch Ipsen, Regelungsbereich, Geschichte und Funktion des Völkerrechts,
in: Epping/Heintschel von Heinegg (Hrsg.), Ipsen, Völkerrecht, S. 1–46, 13 f.



§ 2 Vorüberlegungen zur Operationalisierung eines
internationalen Planungsrechts

Um einen operationalisierbaren Begriff des internationalen Planungsrechts zu
entwickeln, gilt es zunächst sich über die grundlegenden Parameter des Fach-
gebietes der Raumplanung und seines Verhältnisses zum Recht zu versichern.
Im Anschluss muss geklärt werden, inwieweit die hier unweigerlich von einem
deutschen Verständnis geprägten Strukturen überhaupt verallgemeinerbar sind
und welche Rechtsordnung Bezugspunkt des internationalen Planungsrechts sein
kann.1

I. Raumplanung und Recht

1. Planung als finale Komplexitätsreduktion

Planung ist eine grundlegende Kategorie menschlichen Bewusstseins sowie „In-
strument gesellschaftlicher Problembearbeitung und Steuerung“2, das aus der mo-
dernen Staatstätigkeit technisierter Gesellschaften nicht wegzudenken ist.3 Pla-
nung ist zielgerichtet, aber nicht selbst inhaltliches Konzept, sondern ein ergeb-
nisoffener und reflexiver Gestaltungsprozess, in dem vielschichtige soziale Kon-
fliktlagen unter stetiger Einbeziehung neuer Erkenntnisse schrittweise reduziert
werden sollen.4 Sie ist gekennzeichnet durch die „Komplexität der Lage, Kreati-

1 Entsprechend Gärditz, Europäisches Planungsrecht, S. 12.
2 Fürst/Ritter, Planung, in: ARL (Hrsg.), Handwörterbuch der Raumordnung, S. 765–

769, 766.
3 Geplant wird hoheitlich und privat, finanziell und sozial, zeitlich und räumlich. Der

Versuch den Begriff der Planung griffig und mit normativem Mehrwert juristisch zu defi-
nieren ist daher nicht nur im deutschen Recht gescheitert. Seine Ursache findet dies schon
darin, dass es kaum möglich ist die Mannigfaltigkeit der Planungen und die unüberschau-
bare Fülle der in ihnen aufeinander treffenden Faktoren auf eine bloße Formel zu reduzie-
ren. Zusammenfassend sieheHoppe, Planung, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des
Staatsrechts, S. 313–366, 315 ff.; grundlegend etwa Breuer, Die hoheitliche raumgestal-
tende Planung, S. 36 ff.; Luhmann, Politische Planung, S. 67 f.; Vitzthum, Parlament und
Planung, S. 46 ff.; Würtenberger, Staatsrechtliche Probleme politischer Planung, S. 19 ff.

4 Luhmann, Politische Planung, S. 67 ff., 73 f.; Bode, Der Planungsgrundsatz der nach-
haltigen Raumentwicklung, S. 98 ff.;Gärditz, Europäisches Planungsrecht, S. 10;Vitzthum,
Parlament und Planung, S. 60 ff.
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vität des Vorgangs und Konnexität der Ergebnisse“5 und deshalb in besonderer
Weise kontextabhängig und kontextgeprägt.6 Planung ist damit zunächst ein au-
ßerrechtlicher Vorgang des schöpferischen Leitbildentwurfs,7 dessen Funktion es
ist zu ordnen, zu entwickeln, zu schützen und auszugleichen.8

Da raumwirksame Tätigkeiten komplex per se sind, ist räumliche Planung das
Referenzgebiet par excellence. Schon früh zeigte sich das Bedürfnis die raum-
bezogene Entwicklung hoheitlich zu ordnen und zu leiten, im Speziellen ist die
Raumplanung aber eine Folge der Industrialisierung und urbanen Verdichtung.9
In der Raumplanung wird es unternommen, gesellschaftliche Nutzungs- und
Schutzkonflikte anhand ihrer räumlichen Nähebeziehung und Wechselwirkung
zu antizipieren und zu vermeiden. Hoheitliche Raumplanung gilt hierbei als au-
ßerordentlich vorteilhaft für die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt.10

Als Phasen eines Planungsverfahrens lassen sich schematisch die folgenden un-
terscheiden: Die ermittelnde Planvorbereitung zur Erfassung des gegenwärtigen
Zustands, der diskursiv-prognostische Abwägungsvorgang mit dem Ergebnis ei-
ner normativen Planungsentscheidung sowie die folgende Plandurchführung mit
anschließender Planbewertung.11 Reflexivität und Komplexität des Planungsver-
fahrens bedingen hierbei, dass diese Stufen im Rahmen eines Planungsverfahrens
wiederholt und ineinander geschachtelt vollzogen werden.

2. Recht als Steuerungsinstrument

Das Recht ist ein Instrument unter vielen zur Umsetzung hoheitlicher planerischer
Ordnungsentwürfe.12 Weil Planung ohne politischen Gestaltungsauftrag und oh-
ne rechtliche Bindung der Beliebigkeit verfiele,13 kommt dem Recht die funda-
mentale Aufgabe zu, Möglichkeiten und Grenzen aufzuzeigen und die vielfäl-

5 Schmidt-Assmann, Planungsrecht, in: ARL (Hrsg.), Handwörterbuch der Raumord-
nung, S. 783–789, 784.

6 Gärditz, Europäisches Planungsrecht, S. 9.
7 Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, Rn. 4 ff.
8 Zusammenfassend Mäding, Raumplanung unter veränderten Verhältnissen, in: ARL

(Hrsg.), Grundriss der Raumordnung und Raumentwicklung, S. 11–45, 12 ff.
9 Vitzthum, Parlament und Planung, S. 46 ff.;Würtenberger, Staatsrechtliche Probleme

politischer Planung, S. 19 ff.; von Hinüber, Geschichte der überörtlichen Raumplanung,
in: ARL (Hrsg.), Handwörterbuch der Raumordnung, S. 384–393.

10 Vgl. UNECE, Spatial Planning, Key Instrument for Development and Effective Go-
vernance with Special Reference to Countries in Transition, S. 1 f.

11 Vitzthum, Parlament und Planung, S. 78 f.; Peine, Interessenermittlung und Inter-
essenberücksichtigung im Planungsprozeß, in: ARL (Hrsg.), Methoden und Instrumente
räumlicher Planung, S. 169–185, 170 f.; Battis, Öffentliches Baurecht und Raumordnungs-
recht, S. 16; Kloepfer, Umweltrecht, S. 249.

12 Siehe ARL, Methoden und Instrumente räumlicher Planung.
13 Gärditz, Europäisches Planungsrecht, S. 9 f.; Schmidt-Assmann, Planungsrecht, in:

ARL (Hrsg.), Handwörterbuch der Raumordnung, S. 783–789, 784.
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